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Badisches Justizministerialblatt

Herausgegeben vom Justizministerium.

22. Jahrgang. Karlsruhe, den 9. Dezember 1932.

Erlaß vom 24. November 1932 Nr. 62795 über die Bestellung der Untersuchungsrichter

und ihrer Stellvertreter bei den Landgerichten für das Geschäftsjahr 1933.

Für das Geschäftsjahr 1933 sind bei den Landgerichtenbestellt:
I. als Untersuchungsrichter:

n Konstanz: Landgerichtsrat Lug er,
n Waldshut: Landgerichtsrat Or. Sauer,
n Freiburg: Landgerichtsrat vr. Strau mann,
n Offenburg:Landgerichtsrat Nerz,
n Karlsruhe: die Landgerichtsräte Koran sky, Rapp und Holland,
u Mannheim: die Landgerichtsräte vi>. Bär und Schörlin,
n Heidelberg: Landgerichtsrat vr. Wangner,
n Mosbach: Landgerichtsrat Trantwein;

II, als stellvertretende Untersuchungsrichter:
in Kon stanz: die Landgerichtsräte Or. Hub er und vr. Rieb er,
in Waldshut: Landgerichtsrat Or. Lieu hart,
in Freiburg: die Landgerichtsrätevi-. Künstle und Dr. Freiherr Boecklin von

Boecklinsau,
in Offenburg:Landger ichtsrat vr. Schiruska,
in Karlsruhe: die Landgerichtsräte Dr. Deitigsmaun, Rnpp ert und Or. Wößner.
in Mannheim: die Landgerichtsräte Or. Petters und Or. Silberstein,
in Heidelberg: die Landgerichtsräte Or, Bammesberger und Frisch,
in Mosbach: die Landgerichtsräte vr. Herrel und Burg er.

Karlsruhe, den 24. November 1932.
AUg. Reg. I 4. Der Justizminister. In Vertretung: vr. Schmidt.

Erlaß vom 5. Dezember 1932 Nr. 65765 über Änderung der Rechtshilfeordnung für
Zivilsachen.

In Verfolg des Erlasses vom 3. Dezember 1931 Nr. 55205 (JMBl. 95) —

1. Die Rechtshilseordnnng für Zivilsachen vom 3. Dezember 1931 wird wie folgt ge
ändert:
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1. Z 33 Abs. 2 Nr. 2 erhält folgende Fassung:
„2. Einzelne Staaten haben ihre diplomatischenVertretungen im Deutschen Reich zugleich

mit der Wahrnehmung von Konsulatsgeschäftenfür bestimmte Bezirke beauftragt oder
ihnen eine besondere Konsulatsabteilung angegliedert;der jeweilige Stand ergibt sich
aus dem Verzeichnis der für Baden zuständigen ausländischen Konsulate, das in ge¬
wissen Zeilabschnitten neu aufgestellt und den Justizbehörden übermittelt wird. Mit
diesen diplomatischenVertretungenist in Konsulatsangelegenheiten der unmittelbare
Berkehr nach Maßgabe von Nr. 3 zulässig."

2. K 41 Abs. 4 Satz 1 Hälbsatz 2 wird durch folgende Bestimmung ersetzt:
„der jeweilige Stand ergibt sich aus dem Verzeichnis der für Baden zuständigen aus¬
ländischen Konsulate (vgl. H 33 Abs. 2 Nr. 2)."

3. Im Länder teil erhallen mit Rücksicht auf inzwischen eingetretene Änderungen die Be¬
stimmungen für die nachstehend aufgeführten Staaten folgende Neufassung:

Ceylon
f. Britisches Reich; das deutsch-britischeRechtsverkehrsabkommen findet Auwendung

(Bek. vom 18. November 1929 -- RGBl. II S. 736 — und Nr. 5 der Liste sowie Bek. vom
24. Februar 1932 — RGBl. II S- 33 —-).
Dänemark

1. Vertragsstaat des Haager Abkommens über den Zivilprozeß einschließlich Nordschles¬
wig, der Faröer, Grönland und Island. ErgänzendeVereinbarungenmit dem Dentschen
Reich vom 1. Juni 1910 nebst Abänderung vom 6. Januar 1932 und Bekanntmachungvom
10. Juni 1932 (RGBl. 1910 S. 873, 1932 II S. 20 und 145) sowie vom 1. Juni 1914
(RGBl. S. 206); diese Vereinbarungen sind anwendbar auch im Verkehr mit Nordschleswig
und den Faröern, aber nicht mit Grönland und Island.

2. Für die auf Island zu erledigenden Zustellungsanträge und Rechtshilfeersuchenhat
Dänemark von den Vorbehalten des Art. 1 Abs. 3 und Art. 9 Abs. 3 des Haager Abkom¬
mens Gebrauch gemacht, so daß hierfür der diplomatische Weg Anwendungfindet. Im
übrigen gilt im Bereich des Haager Abkommens und der ergänzenden Vereinbarungvom
1. Juni 1910 (in der Fassung vom 6. Januar 1932) der unmittelbare Verkehr; hierbei sind
die in Dänemark zu erledigenden Ersuchen mit Mersendmigsschreibenan die aus Art. 2 der
Vereinbarung in Verbindung mit dem Verzeichnisder dänischen Gerichte (RGBl. 1932 II S. 145)
ersichtliche dänische Behörde zu leiten.

3. bis 6.: wie bisher.
Japan

1. Der Rechtshilfeverkehrerfolgt vertragslos.
2. An das zuständige deutsche Konsulat sind mit dem Ersuchen um eigene Erledigung

zu richten:
z) Anträge auf formlose Zustellungohne Unterschied der Staatsangehörigkeitdes Zn-

stellungsempsängers,
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b) Ersuchen um Vernehmungen und Abnahme von Eiden, wenn der Abzuhörende Reichs¬
angehöriger ist, am Sitz eines deutschen Kosulats oder in dessen Nähe seinen Wohnsitz
hat und anzunehmen ist, daß er zum Erscheinenvor dem Konsulat bereit sein wird.

3. In allen übrigen Fällen ist eine Mitwirkung japanischer Behörden erforderlich. Diplo¬
matischer Weg. Dabei ist die deutsche Botschaft in Tokio im Anschreiben zu ersuchen, bei
Übermittlung des Ersuchensan die japanischen Behörden die Erklärung abzugeben, daß die
durch die Erledigung entstehendenKosten erstattet werden, und daß bei Ersuchen japanischer
Justizbehörden in gleicher Weise Rechtshilfe geleistet wird. Von Ersuchen um Anwendung
von Vorschriften des deutschen Prozeßrechts sowie von der Verweisung auf solche Vorschriften
ist abzusehen,da die japanischen Behörden ausländische Ersuchen nur nach den Vorschriften
der japanischen Gesetze erledigen.

Kamernn
Für das Britische Mandatsgebiet s. Britisches Reich; das deutsch-britische Rechtsverkehrs¬

abkommenfindet Anwendung (Bek. vom 3V. April 1932 — RGBl. II S. 132 —).

Litauen")
1. Maßgebend ist das Abkommen über den Rechtsverkehrvom 30. Oktober 1928 (RGBl.

1929 II S. 205, 255, 379) nebst der Ausführungsverordnung vom 26. Juni 1929 (RGBl. II
S. 504) und der Bekanntmachung vom 15. Januar 1932 (RGBl. II S. 9). Unmittelbarer
Verkehr. Die in Litauen zu erledigenden Ersuchen sind mit einem Nbersendungsschreiben—
vgl. aber Abs. 3 — an den aus dem Verzeichnis der litauischenGerichte (RGBl. 1932 IIS. 10)
ersichtlichen zuständigen Bezirksgerichtspräsidentenzu senden.

2. bis 9.: wie bisher.

Der Vordruck für ZustellnngsantriM steht bisher noch nicht fest.

Österreich
1. bis 7. und 9,: wie bisher.
8. Für Vormundschaftssachenund sonstige die Fürsorge für Minderjährigebetreffende

Angelegenheitens. das Vormundschaftsabkommen vom 5. Februar 1927 (RGBl. II S. 510,
878) und die Vereinbarung über Pflegekinderschutz (Ziehkinderschutz) und über den Geschäfts¬
verkehr in Jugendsachen vom 4. Juni 1932 (RGBl. !I S. 197). Für Nachlaßsacheus. das
Nachlaßabkommenvom 5. Februar 1927 (RGBl. II S. 505, 878).

Persicn
Der Rechtshilfeverkehrerfolgt vertragslos. Diplomatischer Weg.
(Der bisherige Absatz 2 ist zu streichen.)

Schweden
1. bis 3.: wie bisher.
4. Vertragsstaat der Haager Abkommen zur Regeluug der Vormundschaft über Minder¬

jährige vom 12. Juni 1902 (RGBl. 1904 S. 240, 249) sowie über Entmündigung und gleich-
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artige Fürsorgemaßregeln vom 17. Juli 1905 (RGBl. 1912 S, 463, 1924 II S. 431). Für

die Mitteilungen, die nach diesen Abkommen von den Behörden des einen Staates an die des

anderen Staates zu machen sind, gilt der diplomatische Weg.

Sowjetrepubliken

(hinter dem bisherigen Abs. 3 neu einfügen)

3 s,. Die Erledigung von Ersuchen um Abnahme von Parteieiden ist innerhalb des Ge¬

biets der Sowjetrepubliken nicht durchführbar. Es empfiehlt sich, daß sich die Gerichte vor

Auferlegung eines Parteieides darüber vergewissern, ob die in der U. d. S. S. N. befindliche

schwurpflichtige Partei in der Lage sein würde, zur Wahrnehmung eines Eidestermins vor

dem Prozeßgericht oder einem anderen deutschen Gericht zu erscheinen.

Türkei

(hinter dem bisherigen Abs. 2 neu einfügen)

2 a. Rechtshilfeersuchen sind an das zuständige deutsche Konsulat zu leiten; im Anschrei¬

ben ist für den Fall, daß eine eigene Erledigung durch das Konsulat nicht möglich sein sollte,

um Weitergabe an die zuständige türkische Behörde nach Einrückung ihrer Anschrift, die in

dem Ersuchen offen zu lassen ist, zu bitten.

II. Deckblätter folgen nach.

Karlsruhe, den 5. Dezember 1932.

Mg. Reg. XIX 1. Der Justizminister. In Vertretung: vr. Schmidt.

Verweisungen auf Gesetze, Verordnungen und Sekanntmachnngsn.

Reichsgesetzblatt

I S- 525. VO. des Reichspräsidenten vom 11. November 1L32 über die Fälligkeit von

Hypotheken und Grundschulden. Allg. Reg. Ii 1.

I S. 529. Durchführungsverordnung vom 17. November 1932 zur Notverordnung über

landwirtschaftliches Vermittlungsverfahren; Vollstreckungsschutz und Pächter¬

schutz. Allg. Reg. III 10, 2, 3 und U 8.

I S. 531. VO. des Reichspräsidenten vom 28. November 1932 über Fürsorgeerziehung.Allg. Reg. V Li.

Buchanzcigen

Im Verlag von I. Bensheimer ist Petters Band I, Praktische Strafrechts¬

fälle mit Lösungen, in sechster umgearbeiteter und vermehrter Auflage erschienen.

Im Verlag der Vereinsdruckerei Heidelberg AG. in Heidelberg, Verlag der Zeitung

„Pfälzer Bote", ist erschienen: Justizreportage. Journalistische Ziele und juristische

Schranken. Von vr. Franz C- Heidelberg. Mit einem Geleitwort von Professor vr.

G. Radbruch. Herausgegeben vom Institut für Zeitungswesen an der Universität Heidelberg.

Druck und Verlag von Malsch Vogel in Karlsruhe.
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